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Max-Born-Berufskolleg

Campus Vest  3
45665 Recklinghausen

Tel.: 0 23 61–3 06 75 - 0
Fax.: 0 23 61–3 06 75 - 96 50

www.max-born-berufskolleg.de
E-Mail: info@max-born-berufskolleg.de 

berufsausbildung



m
Ziel der Ausbildung
 
Es handelt sich um eine vollzeitschulische 
Berufsausbildung oder eine Berufsausbildung im 
dualen System, die, nach Ablegung der
Gesellenprüfung vor dem Prüfungsausschuss
der Handwerkskammer, zum Beruf des  
Uhrmachers/der Uhrmacherin qualifiziert.

Beratung
BeratungslehrerInnen stehen an jedem Tag zu 
festen Zeiten (nachzufragen im Schulbüro, unter  
Tel.: 0 23 61|3 06 75 -0) zur Verfügung.  
Darüber hinaus sind Beratungsgespräche nach  
telefonischer Terminabsprache jederzeit möglich.

Anmeldung
Im Februar eines jeden Jahres erfolgt die Anmeldung 
über das „Schüler Online"-Verfahren, zusätzlich 
ist eine schriftliche Anmeldung im Schulbüro  
erforderlich.  

Ausbildungsentgelt
Wenn die Ausbildung in einer Uhrmacherwerkstatt stattfindet, 
wird ein Ausbildungsentgelt gezahlt.

Bürozeiten
Montag bis Donnerstag:  7.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag:    7.30 Uhr bis 14.40 Uhr

Fächer
 Æ Fertigungs-, Mess- und Prüfverfahren 

 Æ Uhrentechnologie

 Æ Instandsetzung elektronischer Uhren 

 Æ Instandsetzung mechanischer Uhren  

 Æ Technische Kommunikation

 Æ Grundfertigkeiten Mechanik

 Æ Reparaturtechniken für Uhren & Schmuck 

 Æ Deutsch

 Æ Englisch

 Æ Politik

 Æ Betriebswirtschaftslehre

 Æ Sport

 Æ Religion

Eingangsvoraussetzungen
Hauptschulabschluss Klasse 10 B

Beratungsprüfung

Dauer der Ausbildung
3 Jahre Vollzeit am Max-Born-Berufskolleg

oder

3 Jahre Ausbildung in einem Uhrmacherbetrieb
mit Berufsschulunterricht am Max-Born-
Berufskolleg

Kosten
Kosten der vollzeitschulischen Ausbildung:
Ein Schulgeld wird nicht erhoben. 
Es entstehen jedoch Kosten im Laufe der Ausbildung z.B. für  
Arbeitskleidung, persönliches Kleinwerkzeug, Bücher, Material. 
Außerdem sind die Prüfungsgebühren der Handwerkskammer für 
die Zwischenprüfung und die Abnahme der Gesellenprüfung zu 
berücksichtigen.

Die Ausbildung wird nach dem Berufsausbildungsgesetz unter-
stützt.

Praktika
zu verschiedenen Zeiten im Rahmen der Ausbildung


